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§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr  
  

1. Der 1934 gegründete Verein führt den Namen 

„Sportverein Bondorf 1934 e.V.“  

  

 

2. Der Verein hat seinen Sitz in Bondorf und ist in das 

Vereinsregister des Amtsgerichts Böblingen (Re-

gisterNummer: VR 370) eingetragen.  

  

3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  

  

4. Die Vereinsfarben sind schwarz und weiß.  

  

5. Der Verein ist Mitglied des Württembergischen Lan-

dessportbundes (WLSB) e.V. Der Verein und des-

sen  

Mitglieder anerkennen als für sich verbindlich die 
Satzungsbestimmungen und Ordnungen des 
Württembergischen Landessportbund und der Mit-
gliedsverbände, deren Sportarten im Verein betrie-
ben werden.  

  

 

Vorbemerkung:  

Nur aus Gründen leichterer Lesbarkeit erfolgen ge-

schlechtsbezogene Bezeichnungen in dieser Satzung 

wertungsfrei in der sprachlichen Grundform und im-

mer stellvertretend für die weibliche und männliche 

Form 

   

§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr  
  

1. Der 1934 gegründete Verein führt den Namen 

„Sportverein Bondorf 1934 e.V.“ (kurz: „SV Bondorf“ 

oder „SVB“ – jeweils mit oder ohne Zusatz „e.V.“). 

  

2. Der Verein hat seinen Sitz in Bondorf; er ist in das 

Vereinsregister des zuständigen Amtsgerichts ein-

getragen.  

  

3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  

  

4. Die Vereinsfarben sind schwarz und weiß.  

  

5. Zur Erfüllung seiner Aufgaben gehört der Verein 

zweckentsprechenden Sportverbänden an; er ist 

Mitglied des Württembergischen Landessportbun-

des e.V. (WLSB). Der Verein und dessen Mitglieder 

anerkennen als für sich verbindlich die Satzungs-

bestimmungen und Ordnungen des WLSB und 

dessen Mitgliedsverbände, deren Sportarten im 

Verein betrieben werden.  
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§ 2 Zweck, Aufgaben und Grundsätze  
  

1. Vereinszweck ist die Pflege und Förderung des 

Sports. Der Verein setzt sich zur Aufgabe, nach 

dem Grundsatz der Freiwilligkeit und unter Aus-

schluss von parteipolitischen, rassistischen und 

konfessionellen Gesichtspunkten, der Gesundheit, 

der Allgemeinheit, insbesondere der Jugend zu die-

nen.  

  

Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere 
durch den Breiten- und Leistungssport sowie die 
Leibeserziehung von Kindern und Jugendlichen 
durch sportliche Betätigung. Die Förderung erfolgt 
im Rahmen von Trainingseinheiten und Sportkur-
sen sowie Teilnahme an Turnieren, Wettkämpfen 
und sonstigen sportlichen Veranstaltungen.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar 

gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts  

„Steuerbegünstige Zwecke“ der Abgabenordnung. 
Der Verein ist selbstlos tätig – er verfolgt nicht in 
erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.  
  

Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße 
Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten 
keine  

§ 2 Zweck, Aufgaben und Grundsätze  
  

1. Vereinszweck ist die Pflege und Förderung 

des Sports. Der Verein setzt sich zur Aufgabe, 

nach dem Grundsatz der Freiwilligkeit und unter 

Ausschluss von parteipolitischen, ethnischen und 

konfessionellen Gesichtspunkten, der Gesundheit, 

der Allgemeinheit, insbesondere der Jugend zu 

dienen.  

 

2. Der Satzungszweck wird verwirklicht insbe-
sondere durch den Breiten- und Leistungssport so-
wie die Leibeserziehung von Kindern und Jugend-
lichen durch sportliche Betätigung. Die Förderung 
erfolgt im Rahmen von Trainingseinheiten und 
Sportkursen sowie Teilnahme an Turnieren, Wett-
kämpfen und sonstigen sportlichen Veranstaltun-
gen.  

 

3. Alle Vereinsmitglieder und damit automa-

tisch alle Abteilungen haben ein Recht auf Gleich-

behandlung.  

  

 

§ 3 Gemeinnützigkeit, Aufwendungser-
satz, Vorstandsvergütung  

 

1. Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in 

erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Er ver-

folgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 

Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegüns-

tigte Zwecke“ der Abgabenordnung, insbesondere 

durch Förderung des Sports. Mittel des Vereins 

dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke ver-
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Zuwendungen aus Mitteln des Vereins und erhal-
ten bei ihrem Ausscheiden weder einbezahlte Bei-
träge zurück, noch haben sie irgendeinen An-
spruch auf Vereinsvermögen.  

  

3. Es darf keine Person durch Aufgaben, die dem 

Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unver-

hältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt wer-

den.  

  
4. Alle Vereinsmitglieder und damit automatisch alle 

Abteilungen, wie unter § 14 näher erläutert, haben 

alle ein Recht auf Gleichbehandlung.  

  

5. Die Mitglieder der Organe und Gremien des Ver-

eins sind grundsätzlich ehrenamtlich tätig. Die 

ihnen entstehenden Auslagen und Kosten werden 

ersetzt. Dazu gehören insbesondere Reisekosten, 

Porto und Kommunikationskosten. Der Nachweis 

erfolgt über entsprechende Einzelbelege und ist 

spätestens sechs Wochen nach Ende des jeweili-

gen Quartals geltend zu machen. Soweit für den 

Aufwendungsersatz steuerliche Pauschalen und 

steuerfreie Höchstgrenzen bestehen, erfolgt ein Er-

satz nur in dieser Höhe. Der Vorstand kann im Rah-

men der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten für die 

Ausübung von Vereinsämtern eine angemessene 

Vergütung und/oder eine angemessene Aufwands-

entschädigung im Sinne des §3 Nr. 26a EStG be-

schließen.  

  

 

wendet werden. Die Mitglieder des Vereins erhal-

ten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem 

Zweck des Vereins fremd sind oder durch unver-

hältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt wer-

den. 

  
Jedes Vereinsmitglied hat Anspruch auf Ersatz 
seiner nachgewiesenen Aufwendungen, die ihm 
durch eine Tätigkeit im Auftrag des Vereins und 
für dessen Interessen und Zwecke entstanden 
sind. Hierzu zählen insbesondere Fahrtkosten, 
Reisekosten, Mehraufwendungen, Kosten für Ver-
pflegung, für Telekommunikation und Porto.  
Soweit steuerliche Pauschal- oder Höchstbeträge 

bestehen, ist der Ersatz auf die Höhe dieser Be-

träge begrenzt. Der Vorstand kann durch Be-

schluss niedrigere Beträge festlegen. 

2. Sofern Finanzplanung und Haushalt des Vereins 

es zulassen, kann der Verein den Vorstandsmit-

gliedern eine angemessene Vergütung für ihre Tä-

tigkeiten nach Maßgabe der gesetzlichen und ge-

meinnützigkeitsrechtlichen Vorgaben ausbezah-

len. Über die Höhe der Vergütung entscheidet der 

Vereinsrat.  
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§ 3 Mitgliedschaft  
  

Der Verein besteht aus:  

1. ordentlichen Mitgliedern (natürlichen Personen),  

2. außerordentlichen Mitgliedern (juristischen Perso-

nen und nichtrechtsfähigen Vereinen),  

3. fördernden Mitgliedern.  

  

Förderndes Mitglied kann jede natürliche Person wer-
den, die dem Verein angehören will, ohne sich in ihm 
sportlich zu betätigen. Für die Aufnahme gelten die 
Regeln über die Aufnahme ordentlicher Mitglieder ent-
sprechend.  

 

 
§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft  
  

1. Die Aufnahme eines Mitgliedes erfolgt durch Be-

schluss des Vorstandes aufgrund eines schriftli-

chen Aufnahmeantrags, der an den Vorstand zu 

richten ist. Der Aufnahmeantrag Minderjähriger be-

darf der Unterschrift der gesetzlichen Vertreter.  

  

 

2. Eine Ablehnung des Aufnahmeantrags durch den 

Vorstand, die keiner Begründung bedarf, ist unan-

fechtbar.  

  

3. Die ordentliche Mitgliedschaft beginnt mit der Be-

stätigung des Aufnahmeantrags durch den Vor-

stand.  

  

§ 4 Mitgliedschaft  
  

Der Verein besteht aus:  
1. ordentlichen Mitgliedern (natürlichen Personen),  

2. außerordentlichen Mitgliedern (juristischen Perso-

nen und nichtrechtsfähigen Vereinen),  

3. fördernden Mitgliedern.  

  

Förderndes Mitglied kann jede natürliche Person werden, 
die dem Verein angehören will, ohne sich in ihm sportlich 
zu betätigen. Für die Aufnahme gelten die Regeln über 
die Aufnahme ordentlicher Mitglieder entsprechend. 
 
 
 

§ 5 Erwerb der Mitgliedschaft; Ehrenmit-

gliedschaft 
  

1. Die Aufnahme eines Mitgliedes erfolgt durch Be-

schluss des Vorstands aufgrund eines schriftlichen 

Aufnahmeantrags, der an den Vorstand zu richten 

ist. Der Aufnahmeantrag Minderjähriger bedarf der 

Unterschrift der sorgeberechtigten Person(en).  

  

2. Die Ablehnung eines Aufnahmeantrags durch den 

Vorstand bedarf keiner Begründung; sie ist unan-

fechtbar.  

  

3. Die ordentliche oder fördernde Mitgliedschaft be-

ginnt mit der Bestätigung des Aufnahmeantrags 

durch den Vorstand.  

  

4. Die Zugehörigkeit zu den Abteilungen setzt die Mit-

gliedschaft im Sportverein Bondorf 1934 e.V. vo-

raus.  
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4. Die Zugehörigkeit zu den Abteilungen setzt die Mit-

gliedschaft im Sportverein Bondorf 1934 e.V. vo-

raus.  

  

5. Der Beginn der Mitgliedschaft eines außerordentli-

chen Mitgliedes wird durch besondere Vereinba-

rung zwischen dem außerordentlichen Mitglied und 

dem Vorstand festgelegt.   

  

 

6. Personen, die sich um die Förderung des Sports 

und der Jugend besonders verdient gemacht ha-

ben, können auf Beschluss des Vorstandes zu Eh-

renmitgliedern ernannt werden.  

  

 

 

5. Der Beginn und die Ausgestaltung der Mitglied-

schaft eines außerordentlichen Mitgliedes wird 

durch besondere Vereinbarung zwischen dem au-

ßerordentlichen Mitglied und dem Vorstand festge-

legt.   

  

6. Personen, die sich um die Förderung des Sports 

und der Jugend besonders verdient gemacht ha-

ben, können durch Beschluss des Vorstands zu Eh-

renmitgliedern ernannt werden.  
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§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft  
  

1. Die Mitgliedschaft eines ordentlichen Mitgliedes en-

det durch Austritt, Ausschluss oder Tod. Mit der Be-

endigung der Mitgliedschaft erlöschen sämtliche 

Rechte des Mitgliedes.  

  

2. Der Austritt eines ordentlichen Mitgliedes erfolgt 

durch schriftliche Erklärung an den Vorstand bis 

spätestens 30. November und wird mit Ende des 

laufenden Kalenderjahres wirksam. Für die Aus-

trittserklärung Minderjähriger gelten die für den Auf-

nahmeantrag geltenden Regelungen entspre-

chend. Ausnahmen regelt der Vereinsrat.  

  

3. Der Ausschluss eines ordentlichen Mitgliedes kann 

durch den  

Vorstand beschlossen werden, wenn das Mitglied  

a) die Bestimmungen der Satzung, Ordnun-

gen oder die  

Interessen des Vereins verletzt,  

b) die Anordnungen oder Beschlüsse der Ver-

einsorgane nicht befolgt,  

c) mit der Zahlung seiner finanziellen Ver-

pflichtungen bis zum 30. Juni des laufenden 

Geschäftsjahres gegenüber dem Verein 

trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung im 

Rückstand ist.  

  

Vor der Entscheidung über den Ausschluss hat 
der Vorstand dem Mitglied Gelegenheit zu geben, 
sich mündlich oder schriftlich zu äußern; hierzu ist 
das Mitglied unter Einhaltung einer Mindestfrist 
von 10 Tagen schriftlich aufzufordern. Die Ent-
scheidung über den Ausschluss ist schriftlich zu 

§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft  
  

1. Die Mitgliedschaft eines ordentlichen oder fördern-

den Mitglieds endet durch Austritt, Ausschluss oder 

Tod. Mit der Beendigung der Mitgliedschaft erlö-

schen sämtliche Rechte des Mitgliedes.  

  

2. Der Austritt eines ordentlichen oder fördernden Mit-

glieds erfolgt in Textform an den Vorstand bis spä-

testens 30. November eines Jahres und wird mit 

Ende des laufenden Kalenderjahres wirksam. Für 

die Austrittserklärung Minderjähriger gelten die für 

den Aufnahmeantrag geltenden Regelungen ent-

sprechend. Ausnahmen regelt der Vereinsrat.  

  

3. Der Vorstand kann den Ausschluss eines ordentli-

chen oder fördernden Mitglieds beschließen, wenn 

das Mitglied  

a) die Bestimmungen der Satzung, Ordnun-

gen oder die Interessen des Vereins ver-

letzt,  

b) die Anordnungen oder Beschlüsse der Ver-

einsorgane nicht befolgt,  

c) mit der Zahlung seiner finanziellen Ver-

pflichtungen bis zum 30. Juni des laufenden 

Geschäftsjahres gegenüber dem Verein 

trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung im 

Rückstand ist.  

 
Vor der Entscheidung über den Ausschluss hat 
der Vorstand dem Mitglied Gelegenheit zu geben, 
sich mündlich oder schriftlich zu äußern; hierzu ist 
das Mitglied unter Einhaltung einer Mindestfrist 
von 10 Tagen schriftlich aufzufordern. Die Ent-
scheidung über den Ausschluss ist schriftlich zu 
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begründen und dem Betroffenen mittels einge-
schriebenem Brief bekannt zu geben. Gegen den 
Ausschlussbeschluss steht dem Betroffenen ein 
Berufungsrecht an den Vereinsrat zu. Dieser ent-
scheidet über die Wirksamkeit des Ausschlusses 
endgültig. Bis zur Entscheidung des  
Vereinsrates ruhen die Rechte des Mitgliedes.  

  

4. Die Beendigung der außerordentlichen Mitglied-

schaft ergibt sich aus der zwischen dem außeror-

dentlichen Mitglied und dem Verein getroffenen 

Vereinbarung.  

 

§ 6 Kurzmitgliedschaften  
  

1. Der Erwerb einer von vornherein befristeten Mit-

gliedschaft im Verein ist für einen bestimmten Zeit-

raum möglich. Der Zeitraum ist monatlich gestaffelt 

und ergibt sich aus den sportlichen Angeboten der 

Abteilungen.  

  

2. Die Höhe des Beitrags und die Zahlungsmodalitä-

ten für diese Kurzzeitmitgliedschaft ergeben sich 

aus der Beitragsordnung des Vereins.  

  

3. Der Mitgliedsbeitrag für diese Kurzzeitmitglieder ist 

– wie auch für alle anderen Mitglieder - nicht rück-

zahlbar, auch wenn die Angebote des Vereins, 

gleich aus welchem Grund, nicht genutzt werden 

können.  

 
4. Für Kurzzeitmitglieder gelten im Übrigen die Rege-

lungen dieser Satzung, insbesondere zu den Rech-

ten und Pflichten.  

begründen und dem Betroffenen mittels einge-
schriebenem Brief bekannt zu geben. Gegen den 
Ausschlussbeschluss steht dem Betroffenen ein 
Berufungsrecht an den Vereinsrat zu. Dieser ent-
scheidet über die Wirksamkeit des Ausschlusses 
endgültig. Bis zur Entscheidung des Vereinsrates 
ruhen die Rechte des Mitgliedes.  

  

4. Die Beendigung der außerordentlichen Mitglied-

schaft ergibt sich aus der zwischen dem außeror-

dentlichen Mitglied und dem Verein getroffenen 

Vereinbarung.  
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 § 7 Rechte und Pflichten der Mitglieder  
  

1. Für die Mitglieder sind diese Satzung und die Ord-

nungen des Vereins sowie die Beschlüsse der Ver-

einsorgane verbindlich. Die Mitglieder sind ver-

pflichtet, die Vereinsinteressen zu fördern und alles 

zu unterlassen, was dem Ansehen und dem Zweck 

des Vereins entgegensteht.  

  

2. Jedes über 16 Jahre alte, ordentliche Mitglied ist 

berechtigt, an der Willensbildung im Verein durch 

Ausübung des Antrags-, Diskussions- und Stimm-

rechts an der Mitgliederversammlung teilzuneh-

men. Das Stimmrecht ist nicht übertragbar. Ausge-

nommen sind Minderjährige bis einschließlich des 

15. Lebensjahres. Diese werden durch den/die Er-

ziehungsberechtigten vertreten.  

  

3. Die ordentlichen Mitglieder sind berechtigt, an allen 

Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen und die 

Einrichtungen der Abteilungen des Vereins, in de-

nen sie Mitglied sind, zu benutzen.  

  

4. Die außerordentlichen Mitglieder sind berechtigt, 

nach Maßgabe der vom Vereinsrat gefassten Be-

schlüsse, bestimmte Einrichtungen des Vereins zu 

benutzen. Außerordentliche Mitglieder haben kein 

Stimmrecht und kein aktives und passives Wahl-

recht. Es steht ihnen das Recht zu, an der Mitglie-

derversammlung teilzunehmen. Versicherungs-

schutz besteht wie bei den ordentlichen Mitgliedern 

über den Württembergischen Landessportbund.  

  

5. Der Sportverein Bondorf kann den im Auftrag des 

Vereins tätigen Personen entstandenen Aufwand 

vergüten. Näheres regelt die Vergütungsordnung.  

§ 7 Rechte und Pflichten der Mitglieder   

1. Für die Mitglieder sind diese Satzung und die Ord-

nungen des Vereins sowie die Beschlüsse der Ver-

einsorgane verbindlich. Die Mitglieder sind ver-

pflichtet, die Vereinsinteressen zu fördern und alles 

zu unterlassen, was dem Ansehen und dem Zweck 

des Vereins entgegensteht.  

 

2. Jedes über 16 Jahre alte, ordentliche Mitglied ist 

berechtigt, an der Willensbildung im Verein durch 

Ausübung des Antrags-, Diskussions- und Stimm-

rechts an der Mitgliederversammlung teilzuneh-

men. Das Stimmrecht ist nicht übertragbar. Ausge-

nommen sind Minderjährige bis zum vollendeten 

16. Lebensjahres. Diese werden durch den/die Sor-

geberechtigten vertreten.  
 

3. Die ordentlichen Mitglieder sind berechtigt, an allen 

Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen und die 

Einrichtungen der Abteilungen des Vereins, in de-

nen sie Mitglied sind, zu benutzen.  

 

Die außerordentlichen Mitglieder sind berechtigt, nach 

Maßgabe der vom Vereinsrat gefassten Beschlüsse, 

bestimmte Einrichtungen des Vereins zu benutzen. 

Außerordentliche Mitglieder haben kein Stimmrecht 

und kein aktives und passives Wahlrecht. Es steht 

ihnen das Recht zu, an der Mitgliederversammlung 

teilzunehmen. 
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§ 8 Beiträge und Dienstleistungen   
  

1. Die ordentlichen Mitglieder sind zur Entrichtung von  

Beiträgen verpflichtet. Die Höhe der Beiträge, der 
Aufnahmegebühren und der Umlagen des Haupt-
vereins werden von der Mitgliederversammlung 
festgesetzt. Die Höhe der Umlage ist beschränkt 
auf das Dreifache des Beitrages. Durch die Mit-
gliederversammlung können auch sonstige Dienst-
leistungen, die von den Mitgliedern zu erbringen 
sind, beschlossen werden.  

  

2. Die Beiträge der außerordentlichen Mitglieder wer-

den durch besondere Vereinbarung zwischen dem 

außerordentlichen Mitglied und dem Vorstand des 

Vereins festgesetzt.  

  

3. Die Höhe des Abteilungsbeitrages, der Aufnahme-

gebühren und der Umlage werden von der Abtei-

lungsversammlung mit Zustimmung des Vereins-

vorstandes festgelegt. Die Höhe der Umlage ist be-

schränkt auf das Dreifache des  

Abteilungsbeitrages.  
  

4. Einzelheiten regelt die Beitragsordnung des Ver-

eins.  

 

§ 9 Organe  
  

1. Die Organe des Vereins sind:  

a) die Mitgliederversammlung,  

b) der Vereinsrat,  

c) der Vorstand,  

d) die Fachausschüsse,  

§ 8 Beiträge und Dienstleistungen   
  

1. Alle Mitglieder sind zur Entrichtung von Beiträgen 

verpflichtet. Über die Höhe der Beiträge, Aufnah-

megebühren oder Umlagen des Hauptvereins ent-

scheidet die Mitgliederversammlung. Die Höhe der 

Umlage ist beschränkt auf das Dreifache des Bei-

trages. Die Mitgliederversammlung kann auch 

sonstige Dienstleistungen beschließen, die von den 

Mitgliedern zu erbringen sind.  

   

2. Einzelheiten regelt die Beitragsordnung des Ver-

eins.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 9 Organe  
  

Die Organe des Vereins sind:  

a) die Mitgliederversammlung,  

b) der Vereinsrat,  

c) der Vorstand,  

d) die Jugendvollversammlung  
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e) die Abteilungsversammlung,  

f) die Abteilungsleitung,  

g) die Kassenprüfer.  

  

2. Die Einberufung zu Versammlungen oder Sitzun-

gen der Organe ist von den obersten gewählten 

Amtsinhabern oder deren Vertretern unter Einhal-

tung einer Frist von mindestens einer Woche vorzu-

nehmen  

  

Die Einberufung zur Mitgliederversammlung wird 
in § 10 geregelt.  

  

3. Protokoll über die Beschlüsse  
  

Über die Beschlüsse der Organe ist jeweils ein 
Protokoll anzufertigen, das vom Versammlungslei-
ter oder dem von ihm bestimmten Protokollführer 
zu unterzeichnen ist.  

  

 

4.  Wahlen  
  

Die Mitglieder der Organe werden für die Dauer 
von 2 Jahren gewählt, sie müssen Mitglied nach § 
3 1) und 3) sein. Bei vorzeitigem Ausscheiden ei-
nes Mitgliedes kann das betreffende Organ bis zur 
Wahl in der nächsten Versammlung oder Sitzung 
ein neues ordentliches Mitglied berufen.  
 
 

5.  Abstimmungen  
  

Die Organe des Vereins sind ohne Rücksicht auf 
die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfä-
hig. Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, 

e) der Jugendausschuss,  

f) der Jugendvorstand. 
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entscheidet bei allen Abstimmungen die einfache 
Mehrheit der abgegebenen stimmberechtigten 
Stimmen, wobei Stimmengleichheit Ablehnung be-
deutet. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen 
zählen nicht.  

  

  

  

6. Haftung der Organmitglieder und Vertreter  
  

Die Haftung der Mitglieder der Organe, der beson-
deren Vertreter oder der mit der Vertretung beauf-
tragten Vereinsmitglieder wird auf Vorsatz und 
grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Werden diese 
Personen von Dritten zur Haftung herangezogen, 
ohne dass Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vor-
liegt, so haben diese gegen den Verein einen An-
spruch auf Ersatz ihrer Aufwendungen zur Abwehr 
der Ansprüche sowie auf Freistellung von Ansprü-
chen Dritter.  

  

7. Weitere Förmlichkeiten  
  

Für die weiteren Förmlichkeiten des Ablaufs von 
Versammlungen und Sitzungen, einschließlich 
Wahlen, ist die Geschäftsordnung des Vereins 
maßgeblich.  
  

   

 

 
§ 10 Mitgliederversammlung  
  

1. Die Mitgliederversammlung findet einmal jährlich im 

ersten Quartal statt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 10 Mitgliederversammlung  
  

1. Die Mitgliederversammlung findet einmal jährlich, 

möglichst im ersten Quartal statt.  
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2. Die Mitgliederversammlung ist vom 1. Vorsitzen-

den, bei dessen Verhinderung vom 2. Vorsitzenden 

durch Veröffentlichung im Gemeindemitteilungs-

blatt unter Einhaltung einer Frist von 4 Wochen und 

unter Bekanntmachung der Tagesordnung, in der 

die Gegenstände der Beschlussfassung zu be-

zeichnen sind, einzuberufen.  

  

 

3. Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben:  

a) Kontrolle der Vereinsorgane,  

b) Entgegennahme der  Rechenschaftsbe-

richte  der Vereinsorgane,  

c) Entlastung des Vorstandes,  

d) Wahl des Vorstandes,  

e) Wahl des Kassenprüfers,  

f) Wahl der Beisitzer,  

g) Festsetzung der Beiträge, Aufnahmegebüh-

ren, Umlagen und sonstiger Dienstleistun-

gen gemäß § 8 der Vereinssatzung  

h) Beratung und Beschlussfassung über ge-

mäß nachfolgend Ziffer 4 eingegangene 

bzw. vorliegende  

Anträge,  

i) Die Beschlussfassung über die Ordnungen 

des  

Vereines,  

j) Die Beschlussfassungen über die Grün-

dung und Auflösung von Abteilungen  

k) Beschlussfassungen über Satzungsände-

rungen und Auflösungen bedürfen einer ¾ - 

Mehrheit aller anwesenden Mitglieder  

  

 

  

2. Die Mitgliederversammlung ist vom Vorsitzenden, 

bei dessen Verhinderung von seinem Stellvertreter 

in Textform, insbesondere durch Veröffentlichung 

im Gemeindemitteilungsblatt unter Einhaltung einer 

Frist von 4 Wochen und unter Bekanntmachung der 

Tagesordnung einzuberufen; in der Tagesordnung 

sind die Gegenstände der Beschlussfassung zu be-

zeichnen.  

 

3. Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben:  

a) Kontrolle der Vereinsorgane,  

b) Entgegennahme der Tätigkeitsberichte der 

Vereinsorgane und der Abteilungen,  

c) Entlastung des Vorstandes,  

d) Wahl des Vorstandes; Bestätigung des 

SVB-Jugendvorsitzenden,  

e) Wahl der Kassenprüfer,  

f) Wahl der Beisitzer,  

g) Festsetzung der Beiträge, Aufnahmegebüh-

ren, Umlagen und sonstiger Dienstleistun-

gen gemäß § 9 der Vereinssatzung  

h) Beratung und Beschlussfassung über ein-

gegangene bzw. vorliegende Anträge,  

i) die Beschlussfassung über die Gründung 

und Auflösung von Abteilungen  

j) Beschlussfassung über Satzungsänderung, 

Auflösung oder Fusion; sie bedürfen einer 

¾ - Mehrheit aller anwesenden Mitglieder  

 

4. Anträge zur Mitgliederversammlung können von 

den Organen des Vereins und von jedem Mitglied 

gestellt werden. Sie müssen spätestens 2 Wochen 

vor der Mitgliederversammlung in Textform mit Be-
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4. Anträge zur Mitgliederversammlung können von den 

Organen des Vereins und von jedem Mitglied gestellt 

werden. Sie müssen spätestens 2 Wochen vor der Mit-

gliederversammlung schriftlich mit Begründung beim 

Vorstand eingereicht werden. Später eingehende An-

träge können nur beraten und beschlossen werden, 

wenn zwei Drittel der anwesenden stimmberechtigten 

Mitglieder die Dringlichkeit anerkennen. Anträge auf 

Satzungsänderungen für die nächste Mitgliederver-

sammlung müssen bis Ablauf des vorhergehenden Ge-

schäftsjahres dem Vorstand vorgelegt werden. Als 

Dringlichkeitsantrag kann eine Satzungsänderung nur 

dann behandelt werden, wenn die Dringlichkeit einstim-

mig beschlossen wurde. 

 

 

gründung beim Vorstand eingereicht werden. An-

träge auf Satzungsänderungen sind zum Ablauf 

des Geschäftsjahres dem Vorstand vorzulegen. 
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§ 11 Außerordentliche Mitgliederversamm-

lung  
  

Der Vorstand kann außerordentliche Mitgliederver-
sammlungen einberufen. Hierzu ist er verpflichtet, 
wenn  
  

a) das Interesse des Vereins es erfordert,  

b) die Einberufung von einem Viertel aller 

stimmberechtigten Vereinsmitglieder unter 

der Angabe des Zwecks und des Grundes 

gegenüber dem  

Vorstand schriftlich verlangt wird.  

  

§ 12 Vereinsrat  
  

1) Dem Vereinsrat gehören an:  

a) die Mitglieder des Vorstandes,  

b) die Abteilungsleiter oder deren Stellvertreter,  

c) 3 aus der Mitte der Mitgliederversammlung zu 

wählende Beisitzer  

d) die Ehrenvorsitzenden.  

  

2) Sitzungen des Vereinsrates sind mindestens einmal 

im Jahr durchzuführen  

  

3) Dem Vereinsrat obliegt:  

a) die Beschlussfassung über den Haushaltsplan der 

Hauptkasse,  

b) die Vereinbarungen zwischen außerordentlichen 

Mitgliedern und dem Verein,  

c) Berufungen gegenüber Ausschlussbeschlüssen 

des Vorstandes,  

§ 11 Außerordentliche Mitgliederversamm-

lung  
  

Der Vorstand kann außerordentliche Mitgliederver-
sammlungen einberufen. Hierzu ist er verpflichtet, 
wenn  
  

a) das Interesse des Vereins es erfordert,  

b) die Einberufung von mindestens einhundert 

aller stimmberechtigten Vereinsmitglieder 

unter der Angabe des Zwecks und des 

Grundes gegenüber dem Vorstand schrift-

lich verlangt wird.  

 
 

§ 12 Vereinsrat  
   

1) Dem Vereinsrat gehören an:  

a) die Mitglieder des Vorstands,  

b) die Abteilungsleiter oder deren Stellvertreter,  

c) bis zu 3 aus der Mitte der Mitgliederversamm-

lung zu wählende Beisitzer  

d) die Ehrenvorsitzenden.  

 

 

2) Sitzungen des Vereinsrats sind mindestens einmal 

im Jahr durchzuführen.  

 

3) Dem Vereinsrat obliegt die Beschlussfassung über:  

a) den Haushaltsplan der Hauptkasse,  

b) Berufungen gegen Ausschlussbeschlüsse des 

Vorstands,  

c) gemeinsame Veranstaltungen geselliger und 

sportlicher Art.  
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d) die Beschlussfassung über gemeinsame Veran-

staltungen geselliger und sportlicher Art.  

 

§ 13 Vorstand  
  

1. Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, des-

sen  

Stellvertreter und einem bis drei weiteren Vor-
standsmitgliedern. Er ist Vorstand im Sinne des § 
26 BGB.  

  

 

2. Als Vorstandsmitglieder können Mitglieder gewählt 

werden, die das 18. Lebensjahr vollendet haben.  

  

 

3. Das Amt des Kassiers wird von einem Mitglied des 

Vorstandes im Sinne des § 26 des BGB mit wahr-

genommen.   

  

4. Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich 

durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich 

vertreten, von denen eines der Vorsitzender oder 

dessen Stellvertreter sein soll.  

  

 

 

5. Der Vorstand erledigt alle laufenden Vereinsange-

legenheiten, insbesondere obliegt ihm die Verwal-

tung des Vereinsvermögens. Er ist für alle Aufga-

ben zuständig, die nicht durch die Satzung einem 

anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. Die Zu-

ständigkeiten der einzelnen Vorstandsmitglieder 

sollen in einem Aufgabenverteilungsplan festgelegt 

werden.   

 

 

 

§ 13 Vorstand  
  

 

1. Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus  

 dem Vorsitzenden,  

 dessen Stellvertreter und  

 bis zu drei weiteren Vorstandsmitgliedern, da-

runter dem Vorsitzenden der SVB-Jugend.  

 

2. Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich 

durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich 

vertreten, von denen eines der Vorsitzende oder 

dessen Stellvertreter sein soll.  

 
3. Als Vorstandsmitglieder können Mitglieder gewählt 

werden, die das 18. Lebensjahr vollendet haben.  

 

4. Das Amt des Kassiers wird von einem Mitglied des 

Vorstands im Sinne des § 26 des BGB mit wahrge-

nommen.   

 

 

 

 

5. Der Vorstand erledigt alle laufenden Vereinsange-

legenheiten; insbesondere obliegt ihm die Verwal-

tung des Vereinsvermögens. Er ist für alle Aufga-

ben zuständig, die nicht durch die Satzung einem 

anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. Die Zu-

ständigkeiten der einzelnen Vorstandsmitglieder 

sollen in einem Aufgabenverteilungsplan festgelegt 

werden, den sie selbst erstellen.   
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6. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehr-

heit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 

Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit die seines Ver-

treters.   

  

Der Vorstand ist ohne Rücksicht auf die Zahl der 
erschienenen Mitglieder beschlussfähig.  
 

  

7. Die Vorstandsmitglieder sind berechtigt, an allen 

Sitzungen teilzunehmen und an Abteilungsver-

sammlungen des Vereins stimmberechtigt teilzu-

nehmen.  

  

§ 14 Fachausschüsse  
  

1. Die Organe des Vereins können beschließen, dass 

für bestimmte Aufgabenbereich Ausschüsse gebil-

det werden.  

2. Der jeweilige Fachausschuss wählt aus seinen Mit-

gliedern einen Ausschussvorsitzenden.  

  

3. Die Fachausschüsse nehmen ihre Aufgabenberei-

che in eigener Verantwortung wahr. Sie haben da-

bei die Beschlüsse der Organe und die Ordnungen 

des Vereins zu beachten.  

  

  

 

§ 15 Abteilungen  
  

 
6. Scheidet ein Mitglied des Vorstands vor Ablauf 

seiner Amtszeit aus, dann kann der verbleibende 
Vorstand für die restliche Amtszeit des Ausge-
schiedenen einen Nachfolger bis zur Wahl durch 
die Mitgliederversammlung berufen. 

 

 
7. Sollte das Vereinsregister oder das Finanzamt Be-

anstandungen zu einer beschlossenen Satzungs-

änderung haben, ist der vertretungsberechtigte 

Vorstand ermächtigt, die notwendigen Korrekturen 

herbeizuführen. 

 
 
 
 

§ 14 Fachausschüsse  
  

1. Die Organe des Vereins können beschließen, dass 

für bestimmte Aufgabenbereiche Fachausschüsse 

gebildet werden.  

2. Der jeweilige Fachausschuss wählt aus seinen Mit-

gliedern einen Ausschussvorsitzenden.  

 

3. Fachausschüsse nehmen ihre Aufgabenbereiche 

in eigener Verantwortung wahr. Sie haben dabei 

die Beschlüsse der Organe und die Ordnungen des 

Vereins zu beachten und sind dem Vorstand be-

richts- und auskunftspflichtig.  

  

  

§ 15 Abteilungen  
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1. Für die im Verein betriebenen Sportarten bestehen 

Abteilungen oder werden im Bedarfsfalle durch Be-

schluss der Mitgliederversammlung gegründet.  

  

 

2. Die Abteilung wird durch den Abteilungsleiter, des-

sen Stellvertreter, den Abteilungskassier, den 

Schriftführer, den Jugendleiter und die Mitarbeiter, 

denen feste Aufgaben zu übertragen sind, geleitet. 

Der Abteilungsleiter ist besonderer Vertreter ge-

mäß § 30 BGB.  

  

3. Abteilungsleiter dürfen keine Dauerschuldverhält-

nisse und keine rechtsgeschäftlichen Verpflichtun-

gen über einen vom Vereinsrat festzulegenden Be-

trag eingehen, sofern diese den Rahmen des ge-

nehmigten Abteilungshaushaltplans überschreiten. 

Insofern ist ihre Vertretungsvollmacht einge-

schränkt. Näheres regelt die Finanzordnung.  

  

4. Die Mitglieder der Abteilungsleitung werden in der 

Abteilungsversammlung gewählt. Die Abteilungs-

leitung ist gegenüber den Organen des Vereins 

verantwortlich und auf Verlangen der Organe je-

derzeit zur Berichterstattung verpflichtet. Proto-

kolle über Abteilungsversammlungen sind dem 

Vorstand zur Kenntnisnahme zuzuleiten.  

5. Die Abteilungen verwalten die ihnen durch den 

Haushaltsplan zugewiesenen Mittel sowie die ei-

genen Einnahmen selbständig. Sie dürfen Ver-

bindlichkeiten nur für satzungsmäßige Zwecke im 

Rahmen der vorhandenen Haushaltsmittel einge-

hen. Die Kassenführung kann jederzeit von Mitglie-

dern des Vorstandes oder von den Kassenprüfern 

des Vereins geprüft werden.  

  

1. Für die im Verein betriebenen Sportarten bestehen 

Abteilungen oder werden im Bedarfsfalle durch Be-

schluss der Mitgliederversammlung gegründet.  

 

2. Die Abteilung wird durch den Abteilungsleiter, des-

sen Stellvertreter, den Abteilungskassier, den 

Schriftführer, den Jugendleiter und die Mitarbeiter, 

denen feste Aufgaben zu übertragen sind, geleitet. 

Der Abteilungsleiter ist besonderer Vertreter ge-

mäß § 30 BGB.  

 

 

3. Die Abteilungen sind verpflichtet, sich eine Abtei-

lungsordnung zu geben, die von der Abteilungsver-

sammlung zu beschließen ist. Sie ist dem Vorstand 

zur Genehmigung vorzulegen.  
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6. Jede Abteilung hat für das bevorstehende Ge-

schäftsjahr einen Haushaltsplanentwurf aufzustel-

len und mit einem Kassenbericht dem Vorstand zur 

Genehmigung vorzulegen. Der Vorstand kann die 

Genehmigung nur verweigern, wenn der Haus-

haltsplan grobe Mängel oder Unterdeckung auf-

weist. Wie ein Haushaltsplan aufzustellen ist, re-

gelt die Finanzordnung.  

  

7. Die Abteilungsversammlungen sind berechtigt, Ab-

teilungsbeiträge, Aufnahmegebühren und Dienst-

leistungen zu beschließen.  

  

8. Das Vermögen der Abteilungen ist Eigentum des 

Vereins. Alle Einnahmen und Ausgaben der Abtei-

lung sind ordnungsgemäß zu verbuchen.  

  

9. Die Abteilungen sind verpflichtet, sich eine Abtei-

lungsordnung zu geben, die von der Abteilungsver-

sammlung zu beschließen ist. Sie ist dem Vorstand 

zur Genehmigung vorzulegen.  

  

10. Alle Verträge, Vereinbarungen und Abmachungen 

der Abteilungen bedürfen der Schriftform und der 

Gegenzeichnung des Vorstandes, sofern sie den 

Rahmen des genehmigten Haushaltplanes bzw. 

die unter 3. aufgeführten Grenzen überschreiten o-

der sonstige Verpflichtungen beinhalten.  
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§ 16 Ordnungen  
 

Zur Durchführung dieser Satzung gibt sich der Verein 

eine Geschäftsordnung, eine Finanzordnung, eine Bei-

tragsordnung, eine Ehrenordnung sowie Abteilungsord-

nungen. Sie sind mit  Ausnahme der Abteilungsordnun-

gen von der Mitgliederversammlung zu beschließen. Bei 

Bedarf können weitere Ordnungen erlassen werden.  

§ 16 Vereinsjugend 

 
1. Die SVB-Vereinsjugend ist die Jugendorganisation 

des Vereins. Im Rahmen der Vereinsjugendord-

nung vertritt sie die Interessen der jungen Men-

schen im Verein. 

 
2. Organe der Vereinsjugend sind  

 die Jugendvollversammlung 

 der Jugendausschuss  

 der Jugendvorstand  

 
3. Die SVB-Vereinsjugend gibt sich eine eigene Ord-

nung, die von der Jugendvollversammlung be-

schlossen und vom Vorstand bestätigt wird.  

 
4. Die Jugendvollversammlung wählt den/die Jugend-

vorsitzenden auf die Dauer von zwei Jahren; die 

Mitgliederversammlung bestätigt den gewählten Ju-

gendvorsitzenden.  

 
5. Der Jugendausschuss ist für sämtliche Jugendfra-

gen im Verein zuständig; ihm gehören zumindest 

alle Jugendleiter der Abteilungen an. Den Vorsitz 

führt der Jugendvorsitzende. 

§ 17 Ordnungen  
  

Zur Umsetzung und Erfüllung der satzungsmäßigen 
Zwecke und Aufgaben kann sich der Verein Ordnun-
gen, insbesondere eine Geschäftsordnung, eine Fi-
nanzordnung, eine Beitragsordnung, eine Ehrungsord-
nung, eine Datenschutzordnung sowie Abteilungsord-
nungen geben. Sie sind mit Ausnahme  der Abtei-
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§ 17 Kassenprüfer  

  

1. Die Mitgliederversammlung wählt aus dem Kreis 

der stimmberechtigten Mitglieder mindestens zwei 

Kassenprüfer, die weder dem Vorstand noch dem 

Vereinsrat angehören, noch Abteilungskassier sein 

dürfen.  

  

2. Die Kassenprüfer prüfen die Ordnungsmäßigkeit 

der  

Buchführung und der Belege des Vereins und der  
Abteilungen sowie sonstiger Kassen sachlich und 
rechnerisch und bestätigen dies durch ihre Unter-
schrift. Der Mitgliederversammlung ist hierüber ein 
Bericht vorzulegen.  

  

 

 

3. Bei vorgefundenen Mängeln müssen die Kassen-

prüfer unverzüglich dem Vorstand berichten.  

  

4. Bei ordnungsgemäßer Führung der Kassenge-

schäfte beantragen die Kassenprüfer die Entlas-

tung.  

  

5. Einzelheiten der Kassenprüfung regelt die Kas-

senprüfungsordnung. * 

 

§ 18 Datenschutz/Persönlichkeitsrechte  
  

lungsordnungen vom Vereinsrat zu beschließen. Ab-
teilungsordnungen beschließt die jeweilige Abteilungs-
versammlung für ihren Bereich; sie bedürfen für ihre 
Verbindlichkeit der Genehmigung des Vorstands. 

  

§ 18 Kassenprüfer  

  

1. Die Mitgliederversammlung wählt aus dem Kreis 

der stimmberechtigten Mitglieder mindestens zwei 

Kassenprüfer, die weder dem Vorstand noch dem 

Vereinsrat angehören, noch Abteilungskassier sein 

dürfen.  

 

2. Die Kassenprüfer prüfen die Ordnungsmäßigkeit 

der  

a. Buchführung und der Belege des Vereins 
und  

b. der Abteilungen sowie sonstiger Kassen 
sachlich und rechnerisch und bestätigen 
dies durch ihre Unterschrift. Der Mitglieder-
versammlung ist hierüber ein Bericht vor-
zulegen.  

 

3. Bei vorgefundenen Mängeln müssen die Kassen-

prüfer unverzüglich dem Vorstand berichten.  

 

 

 

 

 

 

 

§ 19 Datenschutz/Persönlichkeitsrechte  
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1. Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personen-

bezogene Daten seiner Mitglieder zur Erfüllung sei-

ner Satzungszwecke und Aufgaben im Rahmen der 

Mitgliederverwaltung.  

Hierbei handelt es sich insbesondere um folgende 

Mitgliederdaten: Name und Anschrift, Bankverbin-

dung, Abteilungszugehörigkeit(en), Telefonnum-

mern (Festnetz und Funk) sowie E-Mail-Adresse, 

Geburtsdatum, Lizenz(en), Funktion(en) im Verein.  

  

 

 

2. Als Mitglied des Württembergischen Landessport-

bundes e. V. (WLSB) ist der Verein verpflichtet, 

seine Mitglieder an den Verband zu melden. Über-

mittelt werden dabei Vor- und Nachname, das Ge-

burtsdatum, das Geschlecht, ausgeübte Sportarten 

und die Vereinsmitgliedsnummer. Soweit sich aus 

dem Betreiben bestimmter Sportarten im Verein 

eine Zuordnung zu bestimmten Sportfachverbänden 

ergibt, werden diesen für deren Verwaltungs- und 

Organisationszwecke bzw. zur Durchführung des 

Wettkampfbetriebes die erforderlichen Daten be-

troffener Vereinsmitglieder zur Verfügung gestellt.  

 

3. Über den Württembergischen Landessportbund 

wurden Versicherungen abgeschlossen, aus denen 

der Verein und/oder seine Mitglieder Leistungen be-

ziehen können. Soweit es zur Regulierung von 

Schäden erforderlich ist, übermittelt der Verein per-

sonenbezogene Daten seiner Mitglieder an das zu-

ständige Versicherungsunternehmen. Der Verein 

stellt hierbei sicher, dass der Empfänger die Daten 

ausschließlich dem Übermittlungszweck gemäß ver-

wendet.  

 
 

1. Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personen-

bezogene Daten und Bildnisse seiner Mitglieder zur 

Erfüllung der satzungsmäßigen Zwecke und Aufga-

ben.  

 

2. Durch die Mitgliedschaft und die damit verbundene 

Anerkennung dieser Satzung stimmt jedes Mitglied 

freiwillig der, medienunabhängigen Verarbeitung 

seines personenbezogenen Daten- und Bildmateri-

als in dem vorgenannten Ausmaß und Umfang zu. 

Jegliche anderweitige Datenverwendung (z.B. Da-

tenverkauf) ist nicht zulässig. 

 
3. Jedes Mitglied hat das Recht auf  

 

 Auskunft über die zu seiner Person gespeicher-

ten Daten, deren Empfänger und den Zweck 

der Speicherung  

 Berichtigung,  

 Sperrung  

 Übertragbarkeit oder  

 Löschung  

 

seiner Daten. 

  

4. Weitere datenschutz- und persönlichkeitsrechtli-

che Einzelheiten kann der Verein in einer Daten-

schutzordnung regeln, die der Vereinsrat be-

schließt. 
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4. Im Zusammenhang mit seinem Sportbetrieb sowie 

sonstigen satzungsgemäßen Veranstaltungen ver-

öffentlicht der Verein personenbezogene Daten, 

Texte, Fotos und Filme seiner Mitglieder in Vereins-

zeitungen sowie auf seiner Homepage und übermit-

telt diese Daten zur Veröffentlichung an Print- und 

Telemedien sowie elektronische Medien. Dies be-

trifft insbesondere Start- und Teilnehmerlisten,  

Mannschaftsaufstellungen, Ergebnisse und erfolg-
reiche Sportler, Wahlergebnisse sowie bei sportli-
chen oder sonstigen Veranstaltungen anwesende 
Vorstandsmitglieder und sonstige Funktionäre. Die 
Veröffentlichung/Übermittlung von Daten be-
schränkt sich hierbei, neben Fotos und Filmen, auf 
Namen, Vereins- und Abteilungszugehörigkeit, 
Funktion im Verein und – soweit aus sportlichen 
Gründen (z. B. Einteilung in Wettkampfklassen) er-
forderlich – Alter und  
Geburtsjahrgang.  
  

5. Ein Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand 

der Veröffentlichung von Einzelfotos seiner Person 

widersprechen. Ab Zugang des Widerspruchs unter-

bleibt die Veröffentlichung/Übermittlung und der 

Verein entfernt vorhandene Fotos von seiner Home-

page.  

  

6. In Vereinszeitungen sowie auf seiner Homepage be-

richtet der Verein auch über Ehrungen, Geburtstage 

und weitere persönliche Ereignisse seiner Mitglie-

der. Hierbei werden Fotos von Mitgliedern und per-

sonenbezogene Mitgliederdaten veröffentlicht. Be-

richte über Ehrungen nebst Fotos darf der Verein – 

unter Meldung von Name, Funktion im Verein, Ver-

eins- sowie Abteilungszugehörigkeit und deren 

Dauer – auch an andere Print- und Telemedien so-

wie elektronische Medien übermitteln. Im Hinblick 
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auf diese Veröffentlichungen kann das betroffene 

Mitglied jederzeit gegenüber dem Vorstand schrift-

lich allgemein oder für einzelne Ereignisse wider-

sprechen. Der Verein entfernt dann die Daten und 

Einzelfotos des widersprechenden Mitgliedes von 

seiner Homepage und verzichtet auf künftige  

Veröffentlichungen/Übermittlungen.  
  

  

7. Mitgliederlisten werden als Datei oder in gedruckter 

Form soweit an Vorstandsmitglieder, sonstige Funk-

tionäre und Mitglieder herausgegeben, wie deren 

Funktion oder besondere Aufgabenstellung im Ver-

ein die Kenntnisnahme erfordern. Macht ein Mitglied 

glaubhaft, dass es die Mitgliederliste zur Wahrneh-

mung seiner satzungsgemäßen Rechte (z.B. Min-

derheitenrechte nach § 37 BGB) benötigt, wird ihm 

eine gedruckte Kopie der Liste gegen die schriftliche 

Versicherung ausgehändigt, dass Namen, Adressen 

und sonstige Daten nicht zu anderen Zwecken Ver-

wendung finden.  

  

 

 
 

8. Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene 

Anerkennung dieser Satzung stimmen die Mitglieder 

der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Verän-

derung, Übermittlung) und Nutzung ihrer personen-

bezogenen Daten in dem vorgenannten Ausmaß 

und Umfang zu. Eine anderweitige, über die Erfül-

lung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwe-

cke hinausgehende Datenverwendung ist dem Ver-

ein nur erlaubt, sofern er aus gesetzlichen Gründen 

hierzu verpflichtet ist. Ein Datenverkauf ist nicht 

statthaft.  
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9. Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vor-

schriften des Bundesdatenschutzgesetzes (insbe-

sondere der §§ 34, 35) das Recht auf Auskunft über 

die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren 

Empfänger und den Zweck der Speicherung sowie 

auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung seiner 

Daten. Nach Beendigung der Mitgliedschaft werden 

diese Daten wieder gelöscht. Personenbezogene 

Daten, die die Kassenverwaltung betreffen, werden 

gemäß der steuergesetzlichen Bestimmungen bis 

zu zehn Jahre durch den Vorstand aufbewahrt. 
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 § 19 Strafbestimmungen  
  

Der Vorstand kann folgende Ordnungsmaßnahmen 
gegen sämtliche Mitglieder des Vereins verhängen, 
wenn sie gegen die Satzung oder die Ordnungen des 
Vereins verstoßen oder wenn sie das Ansehen, die 
Ehre oder das Vermögen des Vereins schädigen.   
  

1. Verweis, 

2. zeitlich begrenztes Verbot der Teilnahme am Sport-

betrieb und an Veranstaltungen des Vereins, 

3. Ausschluss gemäß § 5 Ziffer 3 der Satzung.   

  

§ 20 Auflösung des Vereins  
  

1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitglieder-

versammlung beschlossen werden, bei deren Einberu-

fung die Beschlussfassung über die Vereinsauflösung 

den Mitgliedern angekündigt wird.  

  

2. Die Einberufung einer solchen Mitgliederversammlung 

darf nur erfolgen, wenn es   

a. der Vorstand mit einer Mehrheit von ¾ aller seiner 

Mitglieder beschlossen hat,  

b. von 2/3 der stimmberechtigten Mitgliedern des 

Vereins schriftlich gefordert wurde.  

c. Die Auflösung des Vereins kann nur mit einer 

Mehrheit von ¾ der erschienenen stimmberechtig-

ten Mitglieder beschlossen werden. Die Abstim-

mung ist namentlich vorzunehmen.  

d. Für den Fall der Auflösung bestellt die Mitglie-

derversammlung zwei Liquidatoren, die die 

Geschäfte des Vereins abwickeln.  

§ 20 Strafbestimmungen  
  

Der Vorstand kann folgende Ordnungsmaßnahmen 
gegen Mitglieder des Vereins verhängen, die gegen 
die Satzung oder die Ordnungen des Vereins versto-
ßen oder das Ansehen, die Ehre oder das Vermögen 
des Vereins schädigen: 

   
1. Verweis,  

2. zeitlich begrenztes Verbot der Teilnahme am 

Sportbetrieb und an Veranstaltungen des Vereins,  

3. Ausschluss gemäß § 5 Nr. 3 der Satzung.  

 

 

 

§ 21 Auflösung des Vereins  
 

1. Über die Auflösung des Vereins kann nur in einer 

Mitgliederversammlung beschließen, bei deren Ein-

berufung die Beschlussfassung über die Verein-

sauflösung den Mitgliedern angekündigt wird.  

 

 
2. Die Einberufung einer solchen Mitgliederversamm-

lung darf nur erfolgen, wenn es   

a. der Vorstand mit einer Mehrheit von ¾ aller sei-

ner Mitglieder beschlossen hat,  

b. 2/3 der stimmberechtigten Mitgliedern des Ver-

eins schriftlich gefordert wurde.  

c. Die Auflösung des Vereins kann nur mit einer 

Mehrheit von ¾ der erschienenen stimmbe-

rechtigten Mitglieder beschlossen werden. Die 

Abstimmung ist namentlich vorzunehmen.  

d. Für den Fall der Auflösung bestellt die Mitglie-

derversammlung zwei Liquidatoren, die die 

Geschäfte des Vereins abwickeln.  
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e. Beschlüsse über die künftige Auflösung dürfen 

erst mit Zustimmung des Finanzamtes Böblin-

gen ausgeführt werden.  

f. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall 

des steuerbegünstigten Zwecks fällt das Ver-

mögen des Vereins an die Gemeinde Bondorf, 

die es unmittelbar und ausschließlich für ge-

meinnützige Zwecke zur Förderung des 

Sports verwenden darf.  

  

  

 

 

 

 

 

 
 

 

§ 21 Inkrafttreten  
  

Diese Satzung wurde auf der Mitgliedersammlung am 
25.03.2017 beschlossen und ersetzt die bisherige Sat-
zung vom 21.03.2015. Sie tritt mit ihrer Eintragung ins 
Vereinsregister in Kraft.  
  

Bemerkung:  
Bei Amtsinhabern weiblichen Geschlechts sind die ent-
sprechenden weiblichen Bezeichnungen anzuwenden.  

  

 

e. Beschlüsse über die künftige Auflösung dürfen 

erst mit Zustimmung des Finanzamts Böblin-

gen ausgeführt werden.  

f. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall 

des steuerbegünstigten Zwecks fällt das Ver-

mögen des Vereins an die Gemeinde Bondorf, 

die es unmittelbar und ausschließlich für ge-

meinnützige Zwecke zur Förderung des Sports 

verwenden darf.  

 

 

§ 22 Salvatorische Klausel  
 

Sollte eine der in dieser Satzung enthaltenen Regelungen 

nichtig oder unwirksam sein, so hat dies keine Auswirkun-

gen auf die Wirksamkeit der Satzung im Übrigen. Vor-

stand und Mitgliederversammlung werden unverzüglich 

die beanstandete Regelung durch eine solche wirksame 

ersetzen, die dem Sinn, Zweck und der Bedeutung der 

ungültigen möglichst nahe kommt.  

 

§ 23 Inkrafttreten  
  

Diese Satzung hat die Mitgliedersammlung am … 2019 

beschlossen. Sie ersetzt die bisherige Satzung vom 

28.03.2017 und tritt mit ihrer Eintragung ins Vereinsregis-

ter in Kraft.  
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  Sportverein Bondorf 1934 e.V.       

   

  71149 Bondorf, den 28.03.2017  
  

  

 Der Vorstand  (§ 13 der Satzung)  

  

  

  

(Uwe Rehorsch )        (Ewald Weiß)  
1. Vorsitzender        stellv. Vorsitzender  

 Sportverein Bondorf 1934 e.V.       

   

  71149 Bondorf, den  
   

  

Der Vorstand  (§ 14 der Satzung)  
  

 

 

(Yvonne Endler-Fritsch)     (Ewald Weiß)  

Vorsitzende        stellv. Vorsitzender  

   

 


